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eit Beginn dieses Jahres kdnnen Kron-
zeugen in Kartellverfahren in Oster-
reich auch der strafrechtlichen Verfol-
gung entgehen. Ob sich diese neue
Kronzeugenregelung bewihren wird, diirfte
wesentlich von der transparenten Handha-
bung der involvierten Behdrden abhingen.

Neue Ara. Mit dem Inkrafttreten der kartell-
rechtlichen Kronzeugenregelung im Janner
2006 wurde auch in Osterreich ein neues Zeit-
alter der Verfolgung von Kartellen eingeldu-
tet. Der vollstindige oder teilweise Erlass po-
tenziell hoher GeldbufRen - je nachdem, ob
man ein Kartell als Erster der Bundeswettbe-
werbsbehorde (BWB) offen legt - war von Be-
ginn an ein wesentlicher, in vielen Fillen der
ausschlaggebende Grund fiir eine Selbstan-

zeige im Rahmen der kar-

tellrechtlichen Kronzeu-

Der Erfolg  genregelung bei der BWB.
der Kron- Spannungsverhaltnis. In
_der Beratungspraxis trat je-
zeugenrege doch rasch das zu erwar-
lung steht tende und nicht zu unter-
d fall schitzende Spannungs-

un f allt verhiltnis zutage, dass der
mit dem Kronzeugenstatus nicht
vor Schadenersatzklagen

transparen- Geschidigter und straf-
rechtlichen Sanktionen

ten Vor- schiitzt. So sehen sich in
gehen der  Kartelle involvierte Perso-
Behérden nen mit dem Delikt des Be-

trugs (Paragraf 146 Straf-
gesetzbuch) und einer
Freiheitsstrafe von bis zu
zehn Jahren sowie moglicherweise des Sub-
missionskartells, wettbewerbswidrige Ab-
sprachen bei Vergabeverfahren nach Paragraf
168b StGB, konfrontiert. Letzteres ist mit einer
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht.
Auch Unternehmen kénnen mittlerweile auf-
grund des Verbandsverantwortlichkeitsge-
setzes strafrechtlich zur Verantwortung ge-
zogen werden.

Strafrechtliches Kompetenzpaket. Dass diese
Strafdrohungen in der Vergangenheit weder
Anreiz fiir die Offenlegung des Kartells noch
die Mitwirkung von Mitarbeitern bei der an-
schliefenden Sachverhaltsklirung war, liegt
auf der Hand. Im Rahmen des ,strafrechtli-
chen Kompetenzpakets® wurde nunmehr mit
Janner 2011 eine spezielle strafrechtliche Kron-
zeugenregelung geschaffen (Paragraf 209b
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Strafprozessordnung). Danach hat die Staats-
anwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen
betroffene Mitarbeiter eines Kartellanten ein-
zustellen, wenn der Bundeskartellanwalt die
Staatsanwaltschaft informiert, dass es im Hin-
blick auf den Aufklirungsbeitrag unverhilt-
nismifdig wire, diese Mitarbeiter wegen einer
durch eine solche Zuwiderhandlung began-
genen Straftat zu verfolgen. Auch das Unter-
nehmen selbst kann hinsichtlich seiner
strafrechtlichen Verantwortung von dieser
Regelung profitieren.

Hohe Ziele. Fiir die Umsetzung hat sich der
Gesetzgeber hohe Ziele gesteckt: Nach den
Erldauterungen zur Regierungsvorlage sollte
eine Regelung eingefiihrt werden, die erstens
ein hohes Maf} an Berechenbarkeit fiir die
Verfahrensbeteiligten und die Offentlichkeit
aufweist; zweitens ausreichend Anreize bie-
tet, sich als Kronzeuge zur Verfligung zu stel-
len; drittens den Nutzen eines Kronzeugen
fiir die Strafverfolgung und die Zwecke des
Strafrechts in den Vordergrund stellt; vier-
tens hinreichend Rechtsschutz gewihrleistet;

und fiinftens einen hohen Grad an Transpa-
renz ermoglicht.

Koordinierungsbedarf. Die Erreichung die-
ser Ziele, und damit die Sicherstellung der fiir
die Funktionsfihigkeit der neuen Regelung
notwendigen Vertrauensbasis zwischen Kron-
zeugen und Behdorden, stellt fiir alle Invol-
vierten angesichts der noch zu konkretisie-
renden Gesetzesbegriffe und Behdrdenpraxis
sowie des Koordinierungsbedarfs zwischen
drei Behorden BWB, Bundeskartellanwalt und
Staatsanwaltschaft eine grofse Herausforde-
rung dar. Dabei darf nicht iibersehen werden,
dass Kronzeugen kein subjektives Recht auf
die Anwendung dieser Regelung zusteht.
Umso mehr fillt und steht der Erfolg der neuen
Kronzeugenregelung - und damit auch jener
des kartellrechtlichen Kronzeugenprogramms
- mit einem moglichst einheitlichen und trans-
parenten Vorgehen der Behorden. Es konnte
daher Sinn machen, die sich herauszubilden-
de Behodrdenpraxis zu gegebener Zeit auf ent-
sprechende Weise (,,Best Practice Guidelines*)
offentlich zu kommunizieren.
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ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     WIBL PDF EInstellungen für die automatische PDF-Produktion
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 282.756 Höhe: 420.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 4 /QFactor 0.15 /Columns 574 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Rows 908 /ColorTransform 1 /VSamples [ 1 1 1 1 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Nein
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
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